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Inwieweit die Gegenüberstellung des

Monogramms auf graphischen und zeichnerischen
Arbeiten, oder, etwas deutlicher ausgedrückt, auf
Kupferstichen oder Handzeichnungen, erlaubt und
zweckmäßig ist, bleibe an dieser Stelle unerörtert.
Praktisch hat sie uns jedenfalls im vorliegenden
Falle den nötigen Dienst erwiesen, da es sich ja
nur um die charakteristische Art der Anbringung
des Monogramms, nicht aber um eine graphologische

Studie des A D handelte. Aber auch wenn
wir uns auf Handzeichnungen beschränken wollen,
Kommen wir zu keinem wesentlich andern Ergebnis.
Als Beispiel mögen vier Federzeichnungen dienen,
Entwürfe für die geplante dritte Holzschnittfolge,
die drei ersten aus dem Jahre 1 521, die letzte von
1523. Auf allen vier Blättern ist das Monogramm
mit aller wünschenswerten Deutlichkeit und
Bestimmtheit an gut sichtbaren Orten auf hellem
Grund angebracht. — Ein besonderes Gewicht
legt Herr Prof. Leitschuh darauf, unsere laienhafte
Frage berichtigend zu beantworten, warum Dürer
sein Monogramm nicht auf den verlockenden
Flächen, welche die Säulenbasen der Umrahmung
boten, angebracht habe? Er belehrt uns, es sei
doch selbstverständlich, „daß diese 24 Umrahmungen

der Miniaturen der Handschrift nicht von
der Hand Dürers stammen, sondern von der eines
Nürnberger Illumimsten". Da nun aber auf zwei
der in den Pages d'Art reproduzierten Miniaturen,
auf der „Kreuztragung" und der farbig wiedergegebenen

„Kreuzigung", das Monogramm A D klar

und deutlich auf dem zur Umrahmung gehörenden
Bogen über der Komposition angebracht ist, fällt
die Beweisführung Prof. Leitschuhs zusammen,
wenn sich nicht der doch wohl ausgeschlossene
Nachweis erbringen läßt, daß dieses A D auf der
Umrahmung des Nürnberger Illuministen nur auf
den Reproduktionen des Pages d'Art, nicht aber
auf den Originalen vorhanden ist. Was im weitern
von der Strichführung, Farbe und Auftrocknung
der Monogramme gesagt wird, kann man nach
dieser Feststellung natürlich als Beweismittel für
die Autorschaft Dürers nur mit Mißtrauen
entgegennehmen.

Ein Zitat aus dem Tagebuch Dürers gibt Prof.
Leitschuh die erste Bekannte für seine
Wahrscheinlichkeitsrechnung, wonach Dürernach seinerniederländischen

Reise aus finanziellen Gründen „für
seine Werkstätte Aufträge für Buchmalerei
übernahm und gelegentlich selbst Hand ans Werk legte".
Wiewohl nun die Klage des Meisters, daß er „nach-
tail gehabt im Niederland" für den Kenner des

Tagebuches glaubhaft klingt, wird man doch daraus

nicht mit Bestimmtheit auf ernsthafte
wirtschaftliche Sorgen Dürers schließen dürfen. Er sah

in Geldsachen immer schwarz und nennt sich

gerne einen armen Mann. Und gerade nach der
niederländischen Reise muß es nicht so schlimm
um ihn bestellt gewesen sein, wollte er doch dem
Nürnberger Rat die für damalige Verhältnisse sehr
beträchtliche Summe von 1000 Gulden in
Verwahrung geben, wegen „all seiner Armut" gegen
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